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Beschluss 
 
 
 

1. Die richterliche Geschäftsverteilung für das Jahr 2024 wird mit Wirkung ab dem 
01.05.2024 wie folgt geändert: 

 
a) Haft (Gs-) sachen  

Es übernehmen:  
a) die Haftsachen einschließlich Haftvorführungen, wenn es sich um die Verkündung von 

Haftbefehlen der Abteilung 64 handelt  
b) die Anordnungen des Ermittlungsrichters nach den Vorschriften der StPO in Verfahren 

gegen Erwachsene und gegen Jugendliche und Heranwachsende, einschließlich der 
Entscheidungen über die Bestellung eines Pflichtverteidigers im Ermittlungsverfahren 
und die Vernehmung von Zeugen in Gs-Sachen auf Antrag der Staatsanwaltschaft  

c) die Haftsachen einschließlich der Haftvorführungen für Erwachsene und Jugendliche  
d) die nach dem 10. Buch des SGB zu treffenden Maßnahmen, soweit sie nicht gesondert 

zugewiesen sind,  
e) die Vorführungen, Anhörungen, Vernehmungen von Betroffenen und sonstige 

Entscheidungen in Auslieferungshaftverfahren nach dem Gesetz über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) in Verfahren gegen Erwachsene und gegen Jugendliche 
und Heranwachsende,  

f) die Aufgaben des Leserichters,  
g) sämtliche richterlichen Entscheidungen nach dem PolG NW, soweit nicht der Eildienst 

zuständig ist  
 
 
Name Abteilung Buchstaben Vertreter 
    
Zimmermann 64 A, C, D, F, H, J, L, V 1. Haering 

2. Coenen 
3. Hoffmann 

Coenen 64 B, D, I, N, P, Q, R, S, 
U, W, Y, Z 

1. Zimmermann 
2. Haering 
3. Hoffmann 

Haering 64 E, G, K, M, O, T, X 1. Coenen 
2. Zimmermann 
3. Hoffmann 

 
 
Die Bearbeitung sämtlicher Anträge gem. § 111a StPO und der damit zusammenhängenden 
Anträge übernimmt Direktor des Amtsgerichts Hoffmann als Sonderdezernent. Die 
Vertretung übernehmen die ordentlichen Dezernenten gemäß vorstehender 
Buchstabenverteilung.  
 
 



b) Abteilung 34 wird ab dem 01.05.2024 bis zum 31.08.2024 in allen Listen eingangsfrei 
gestellt. Das gilt nicht für Neueingänge, die dieser Abteilung gemäß Ziffer A.III.3.3 der 
richterlichen Geschäftsverteilung zuzuordnen sind. 
 
Erstvertreter/in für die Aktenzeichen der Abteilung 34 ist vom 01.05. bis 31.08.2024 
einschließlich:  
  
Richter am Amtsgericht Dr. Gerkau für die Endziffer 1 
 
Richter am Amtsgericht Gerlach für die Endziffer 2 
 
Richterin am Amtsgericht Pirc für die Endziffer 3 
 
Richterin am Amtsgericht Schüler für die Endziffer 4 vom 01.06.2024 bis 31.08.24 
 
Richterin am Amtsgericht Blumenberg für die Endziffer 5 
 
Richter Haering für die Endziffer 6 
 
Richter am Amtsgericht Bungardt für die Endziffer 7 
 
Weiterer Aufsicht führender Richter am Amtsgericht Dr. Bosse für die Endziffer 8 
 
Richterin am Amtsgericht Weigand für die Endziffer 9 
 
Richter Dr. Yilmaz vom 01.05.-31.05. für die Endziffern 0 und 4, vom 01.06. bis 31.08.2024 
für die Endziffer 0 
 
Zweit- und Drittvertreter sind die regulären Vertreter der benannten erstvertretenden Richter.  
 
 
 
c) Abteilung 29 wird ab dem 01.06.2024 bis auf Weiteres in allen Listen eingangsfrei gestellt. 
Das gilt nicht für Neueingänge, die dieser Abteilung gemäß Ziffer A.III.3.3 der richterlichen 
Geschäftsverteilung zuzuordnen sind. 
 
 
d) Richter Wittenbrink übernimmt für den Monat Mai 2024 die Sonder-Erstvertretung der 
Erwachsenenschöffen-Abteilung 29. 
 
 
e) Den Eildienst in Strafsachen und den Bereitschaftsdienst freitags gemäß Ziffer 
C. IV der Richterlichen Geschäftsverteilung übernehmen beginnend mit dem 03.05.2024 und 
sodann in diesem Turnus 
 
Richterin Dr. Wieck 
Richterin am Amtsgericht Coenen 
Richter Haering 
Richter Dr. Yilmaz 



 
in der vorgenannten Reihenfolge. 
 
 
 

2. Die richterliche Geschäftsverteilung für das Jahr 2024 wird mit Wirkung ab dem 
01.06.2024 wie folgt geändert: 

 
a) Es bearbeiten 

  
1. die Geschäfte des Betreuungsrichters sowie  

 
2. die X- und XIV-Sachen (einschließlich der Rechtshilfesachen) nach 

Maßgabe der folgenden Buchstabenverteilung; ausgenommen von den 
XIV-Sachen sind die Entscheidungen nach dem PolG NW, sofern es 
sich nicht lediglich um entsprechende Abhilfeentscheidungen bei 
Beschwerden gegen richterliche Entscheidungen nach den §§ 35, 36, 
37a PolG NW handelt, 

 
3. Entscheidungen nach dem Infektionsschutzgesetz:  

 
Name Verfahren Buchstaben AKA in % Vertreter 

1. Zieger  D 
K       
V       

70 1. Goerge 
2. Baudach 
3. Großelohmann  
4. Dr. Yilmaz 
 

2. Goerge  G 
H 
N 
O 
Z 

70 1. Zieger  
2. Helbich 
3. Baudach 
4. Nierhauve 
 

3. Baudach  A 
B 

50 1. Busold  
2. Zieger  
3. Nohl 
4. Nierhauve 
 

4. Busold  J      
L      
S      
Sp      

50 1.  Baudach 
2.  Nohl 
3.  Zieger 
4.  Nierhauve 
 

5. Nohl  C      
E 
F      
Q      
W     
Y 

50 1. Großelohmann  
2. Goerge 
3. Helbich 
4. Dr. Yilmaz 
 



6. Helbich  I       
M      
P      
St      
U      

50 1. Nohl  
2. Großelohmann  
3. Busold 
4. Nierhauve 
 

7. Großelohmann  R      
Sch    
T       
X 

50 1. Helbich 
2. Busold 
3. Goerge 
4. Dr. Yilmaz 
 

 
Im Übrigen verbleibt es bei den bisherigen Regelungen.  
 
 
Der Eildienst in Betreuungssachen gem. Ziffer C. VI. der Richterlichen Geschäftsverteilung 
wird ab der 25. Kalenderwoche wahrgenommen  
 
in der KW 25 von Richter am Amtsgericht  Zieger, 
in der KW 26 von Richter am Amtsgericht  Helbich, 
in der KW 27 von Richterin am Amtsgericht Nohl, 
in der KW 28 von Richterin   Großelohmann, 
in der KW 29 von Richterin am Amtsgericht  Busold,  
in der KW 30 von Richter am Amtsgericht  Baudach,  
in der KW 31 von Richter am Amtsgericht  Goerge, 
in der KW 32 von Richter am Amtsgericht Zieger, 
in der KW 33 von Richterin am Amtsgericht  Goerge, 
in der KW 34 von Richter am Amtsgericht  Helbich, 
in der KW 35 von Richterin am Amtsgericht Nohl, 
in der KW 36 von Richterin   Großelohmann, 
in der KW 37 von Richterin am Amtsgericht  Busold,  
in der KW 38 von Richter am Amtsgericht  Baudach,  
in der KW 39 von Richter am Amtsgericht  Goerge, 
in der KW 40 von Richter am Amtsgericht Zieger,  
 
Ab der 41. Kalenderwoche wiederholt sich der vorgenannte Turnus.  
 
Im Übrigen verbleibt es bei den bisherigen Regelungen.  
 
 
 
 

b) Das Dezernat 81 F wird von Richter am Amtsgericht Goerge ab dem 01.06.2024 mit 
30 % Arbeitskraftanteil bearbeitet. 

Das Dezernat 81 F wird von Eingängen freigestellt, bis die Zahl von 35 Neueingängen 
erreicht ist. Von der Freistellung nicht erfasst sind Verfahren, die von der 
Vorbefassungsregelung in Punkt III. 2.3 der Geschäftsverteilung betroffen sind. 
  
Die Vorschaltliste in Familiensachen wird ab dem 01.06.2024 wie folgt geändert: 
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1
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7 

1
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1
9 

2
0 

Bürschen 
65 % 

54 
F  X   X   X   X   X   X   X 

Kaemper-
Baudzus 
100 % 

57 
F                     

Cohn 
100 % 

58 
F                     

Höffler 
100% 

59 
F                     

Jacobs 
50 % 

60 
F  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Stockman
n 
45 % 

61 
F  X  X  X  X  X  X  X  X  X X X 

Formann 
55 % 

69 
F  X  X  X  X  X  X  X  X  X   

Goerge 
30 % 

81 
F  X  X X X  X X X  X  X  X X X X X 

Jähnichen 
55 % 

86 
F  X  X  X  X  X  X  X  X  X   

Busold 
50 % 

87 
F  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 
 
 
 
Bochum, den 24.04.2024 
 
Das Präsidium des Amtsgerichts 
 
 
Hoffmann       Baudach    Coenen 
 
 
Immich    Stockmann     Gerling 
 
 
Höffler         Irmscher       Busold 


